
 
Fahrverbindungen: 
S-Bahn Beusselstraße 
U-Bahn U9 + Bus 123 
Bus 123 
 

Sprechzeiten: 
nach telefonischer 
Absprache 
 

Zahlungen bitte  
bargeldlos an 
Jugendstrafanstalt Berlin 
13627 Berlin 
 

Kontonummer 
163 741 01 
IBAN: 
DE19 1001 0010 0016 3741 01 

Geldinstitut 
Postbank Berlin 

Bankleitzahl 
100 100 10 
BIC: 
PBNKDEFF 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Merkblatt für Medienanfragen an die Jugendstrafanstalt Berlin 
 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Jugendstrafanstalt Berlin und möchten Sie mit 
unserem Merkblatt über die Verfahrensweise sowie Entscheidungskriterien bei der Bear-
beitung von Medienanfragen informieren.  
 
Wir möchten Sie auf grundsätzliche Bedingungen aufmerksam machen, unter denen ein 
Medientermin in der Jugendstrafanstalt Berlin ermöglicht werden kann. Voraussetzung 
dafür ist Ihre an uns vorab per E-Mail übermittelte Zusicherung, dass Sie mit den in die-
sem Merkblatt dargelegten Regelungen einverstanden sind.  
 
Über Besuche von Medienvertretern in der JSA Berlin und bei einzelnen Gefangenen (au-
ßer Untersuchungsgefangenen) entscheidet der Anstaltsleiter. Die Zulassung eines sol-
chen Besuches bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucher-
schutz und Antidiskriminierung in Berlin. 
Der Besuch bei einzelnen Gefangenen wird gemäß § 116 Jugendstrafvollzugsgesetz un-
tersagt, wenn die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet würde oder wenn zu be-
fürchten ist, dass ein schädlicher Einfluss auf den Gefangenen ausgeübt oder die Errei-
chung des Vollzugszieles behindert wird. 
 
Zu dieser Befürchtung besteht regelmäßig Anlass, 
 

• wenn die Straftaten oder das persönliche Lebensschicksal des Gefangenen ohne 
Wahrung seiner Anonymität in breiter Öffentlichkeit erörtert werden sollen oder 

• wenn die Straftaten verharmlost werden sollen oder 
• wenn der Gefangene zum Gegenstand der Sensationslust gemacht werden könnte 

oder 
• wenn anzunehmen ist, dass der Kontakt sich negativ auf den Erziehungs- und Be-

handlungsprozess des Gefangenen auswirken könnte. 
 
Grundsätzlich gilt in der JSA Berlin für alle Formen der Berichterstattung, dass die Inhaf-
tierten nicht erkennbar in den Medien dargestellt werden dürfen.  
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Bild- und Tonaufnahmen 
Grundsätzlich sind Bild- und Tonaufnahmen nur in Ausnahmefällen nach Genehmigung 
durch die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung mög-
lich.  
 
Dabei ist zunächst unbedingt darauf zu achten, dass sicherheitsrelevante Einrichtungen 
und Gegenstände, insbesondere Eingangs- und Kontrollbereiche sowie Anstaltsschlüssel, 
weder fotografiert noch gefilmt werden dürfen.  
 
Zur Wahrung berechtigter Interessen von Bediensteten und Inhaftierten werden des weite-
ren Bild- und Filmaufnahmen nur mit der Maßgabe genehmigt, dass sowohl Bedienstete 
als auch Inhaftierte grundsätzlich nicht identifizierbar sein dürfen.  
 
Ausnahmen für Bedienstete können mit vorheriger Zustimmung der Betroffenen zugelas-
sen werden. 
 
 
Freigabe von Bildern und Texten 
Alle zu veröffentlichen Bilder, Filmaufnahmen und Zitate sind mit der Jugendstrafanstalt 
Berlin vorab schriftlich abzustimmen. Im Interesse der erfolgreichen und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit stehen wir Ihnen für Nachfragen im Vorfeld der Publikation gerne zur 
Verfügung.  
 
 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der JSA Berlin: 
 
Janina Deininger 
E-Mail: janina.deininger@jsa.berlin.de 
Tel.  (030) 90144-2530 
 
oder direkt an die Pressestelle der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung: Pressestelle@senjustva.berlin.de. 
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